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Regierungsvorlage 

Bundesverfassungsgesetz vom XXXX 
XXXXX über Änderungen des Verlaufes der 
Staatsgrenze zwischen der Republik Öster
reich und der. Sozialistischen Föderativen 

Republik Jugoslawien 
Der Nationalrat hat beschlossen: 

Begriffsbestimmungen 

§ 1. Im Sinne dieses Bundesverfassungsgesetzes 
sind 

1. Staatsgrenze: die Staatsgrenze zwischen der 
Republik ös~erreich (Land Steiermark hin
sichtlich der §§ 2 bis 6, Land Kärnten hin
sichtlich ~ § 7) und der Sozialistischen 
Föderativen Republik Jugoslawien; 

2. Anlagen: die Anlagen zum Vertrag zwischen 
der Republik österreich und der Soziali~ 
stischen Föderativen Republik Jugoslawien 
vom 29. Oktober 1975 über Änderungen 
und Ergänzungen des Vertrages zwischen 
der Republik österreich und der Soziali
stischen Föderativen Republik Jugoslawien 
über die g,emeinsame Staats grenze vom 
8. April 1965. 

5 (Grenzbeschreibung), 

6 und 7 (Koordinatenv;erzeichnisse) und 

8 (Grenzplin im Maßstab 1 : 1000) 
bestimmt. 

§ 4. Spätere Veränderungen des Verlauf~s der 
Kutsch·enitza haben auf den in den §§ 2 und 3 
festgelegten Verlauf der Staatsgrenze keinen 
Einfluß. 

Änderung des Verlaufes der 
S t a a t,s g ren z e i m B e r e ich d.e s r e g u
lierten Ägydibaches (Teil des 

Grenzabschnittes VIII) 

§ 5. Der Verlauf der Staatsgrenze wird im 
Grenzabschnitt VIII vom Grenzzeichen Nr. VIII! 
65 bis zum Grenzzeichen Nr. VIII/74 durch die 
Anlagen 

10 (Gr~ne.beschreibung), 

11 (Koordinatenverzeichnis) und 
12 (Grenzplan im Maßstab 1 : 250) 

bestimmt .. 

§ 6. Spätel1e-Veränderungen des Verlaufes des 
Ägydibaches haben auf den im § 5 festgelegten 

Ä n der u n gen des Ver lau fes der Verlauf der Staatsgl1enze keinen Einfluß. 
S t a at s g r ,e n z e im Be r e ich der re g u
li,erten Kutsch'enitza (Teil des 
G ren z a b s c h n i t t e s I I und G ren z-

abschnitt III) 

§ 2. Der Verlauf der Staatsgrenze wird im 
Grenzabschnitt II vom Grenzpunkt Nr. 50 200 
zwischen den Grenzzeichen Nr. II/502 ö und 
Nr. II/502 SFRJ bis zum Ende dieses Grenz
abschnittes durch die Anlag,en 

1 (Grenzbeschl'eibung), 

2 und 3 (Koordinatenverzeichnisse) und 

4 (Grenzplan im Maßstab 1 : 1000) 
bestimmt. 

§ 3. Der Verlauf der Staatsgl'enze wird im 
gesamten Grenzabschnitt III durch die An,lagen 

Änderungen des Verlaufes der 
S t a a t s g ren z e bei m Sr a ß e n - G ren z
üb'Ngang Grablach (Teile der 

G ren z a b s c h n i t te XVIII und XIX) 

§ 7. Der Verlauf d~r Staatsgrenze wird im 
Grenzabschnitt XVIII vom Gr,enzzeichen 
Nr. XVIII/152 bis zum Ende dieses Grenzab
schnitnes und im Grenzabschnitt XIX vom Be
ginn dieses Gl'enzabschnittes bis zum Grenz
zeichen Nr. XIX/3 durch die Anlagen 

14 (Grenzbeschreibung), 

15 .(KoordinatenV'erzeichnis) und 

16 (Grenzplan im Maßstab 1 : 250) 
bestimmt. 
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Inkrafttr'eten und Vollziehung 

§ 8. (1) Dieses Bundesverfassungsgesetz tritt -
vorbehaltlich des zur Wirksamkeit seiner §§ 2 
bis 6 erfordt!rlichen übereinstimmenden Ver
fassungsgesetZ'es des Landes Steiermark und vor
behaltlich des zur Wirksamkeit seines § 7 er
forderlichen Verfa.ssungs,gesetzes des Landes 
Kärnten - in demselben Zeitpunkt in Kraft 
wi'e der Verura,g zwische,n der Republik öster-

reich und der Sozialistischen Föderativen Repu
blik Jugoslawien vom 29. Oktober 1975 über 
Knderungen und Ergänzung,en des V'ertrages 
zwischen der Republik Osterreich und der So
zialistischen Föderativen Republik Jugoslawi'en 
über .die gemeins,ame Staa!tsgrenze vom 8. ApriJ 
19'65. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesverfas
sungsgesetzes ist die Bundesl1egierung betraut.-

Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Der am 29. Oktober 1975 in Wien unterzeich
nete v,ertr;lJg zwischen ,der Republik österreich 
uilidder Sozialistischen Födera,uiv,en Republik 
Jugos<lawien über Änderungen und Engänzungen 
des Vertra,ges über ,dJie gemeinsame Staatsgrenze 
vom 8. April, 1965 (BGBl. Nr. 229/1966) bewirkt 
vor allem, daß die österreichisch-jugoslawische 
Staa:tsgrenze im Bereich des politis,chen Bezirkes 
Radkersburg in die Mitte der regulierten 
Kutschenitza und im Bereich des Grenzüber
ganges Spielfeld (politischer Bezirk Leibnitz) in 
di~ Mitte des regulierten Kgydibaches verlegt 
wird (Abschnitte I und II des Vertrages). Weiters 
wind durch eine Gr;enzänderung im Bereich de~ 
Grenzüberganges Grablach (politischer Bezirk 
Völkermarkt) die Staats,grenze annälhernd senk
recht über die verlegte und ;lJUsgebaute Straße ge
führt und den heiden Vertngssta;lJten die Mög
lichkeit geboten, ,ihre Grenz- und Zol1kontroll
~te1;len dem heutigen Verkehr entspreche[lJd aus
zubauen (AbschI1litt III des Vertrages). 

In jedem der ,drei GrenzänderungsfäLle ist die 
Festlegung des, neuen Grenzv,erla'llfes so vorge
sehen, daß dias Gesamtflächenausmaß OJer Gebiets
teile, ,die ein Vertragsstaat an den a!n.deren abtritt, 
nicht größer ist als das Gesamtflächeri'ausmaß der 
Gebietsteile, ·dIi,e er erhält. Es beträgt im Bereich 
der regulierten Kutschenitza 53.799 m2 (Art. 4), 
im Bereich dies regulierten Kgydibaches 313'1 m 2 

(Art. 7) und im Ber,eich des Grenzüberganges 
Grahlach 1653'3 m2 (Art. 9), sohin insges'amt 
55.765·4 m2 für jeden der beiden Vertragsstaaten. 

Nach Art. 3 Ahs. 2 B-VG sind für die verein
. barten Gdbiet;sänderungen übereinstimmende Ver

fassungsgesetze des Bundes und des betroffenen 
Landes Kärnten bzw. Steiermark erforderlich. 

Die Kärntner und ·die Steie~märkis,che Landes
regierung haben bereits zugesichert, zur gegebe
nen Zeit die Reg1erungsvorlage eines entspre
chenden Landesverfassungsges,etzes im Landtag 
einzubrirugen. 

Der in Rede steherude GreruzV1ertr3Jg rhestimmt 
in seinem Art. 22, daß die dem jugoslawisch·en 
Staatsgebiet zufalLenden Gebiet:!>teiLe in das 
Ei:gentum dieses Staates ülberg,ehen und: umge
k'ehrt d;üe ,dem ösrter~eichischen Staatsgebiet zu
fa,ueruden GebietstJeile Ei,g.entum des. Bunld~s wer
dien. Auf der österreich ischen Seite wurden im 
Bereich der n~~EertJen Kutschenitza und des 
regulieflt)en Kgydi!baches die vom ~igentu~süJh:'r
ga;filg hetroffenen Grundstückste1le bereits 1m 
Zuge des was5'errechtLichen Verfahnens von den 
Eigentümern vertraglich ~n deru Bund ,~egen .Ent
gelt ahget1"eten. Von emer grurudlbucherhchen 
Eintragung wurde jedoch Ahsltarud geruommen, 
weil diese Gebi,etsteile dem jugoslawrsch.en Staats
gebiet zufallen. 

Die im BeI'eich des Straßen-Gl'enzÜlbe1'1g.anges 
Grablach ,in das Ei'g,entum des jugoslarwischen 
Staa:tes zu ühertragenden Grundstücksteile ge
hören zum ,größten Te~l dem Bund, zu einem 
Heineren Teil dem Land Kärnten und zum 
kleiliJs'1Jen Teil (175'8 m2) der jugüslawischen Ge
meinde Ravne na Koro~kem. Diese Gemeirude 
hat berei,tsau!'drücklich zug,estimmt, daß das in 
R.ede steherudIe Teilstück gegen angemessen.e Ent
schädigurug seit~ns der Republik Österreich in dias 
Eigentum des jugosLa.wischen StaatJes übertragen 
wird. 

Die nähere Vor,geschichte des gegenständlichen 
Vertrages sowie die im vorliegend.en Geset:ent
wurf zitierten Vertugsanlagen 1 111s 8, 10 b1s 12 
un,d 14 bis 16 s,irud in den Erläuterungen zum 
V,eI'tI'a:g, den die Bundem~gieruilig u!:t?r einem 
dem Natiorual.rat 'zur verfassungsmaß1gen Be
hand'lurug nach Art. 50 B-VG vorlegt, ausführlich 
beha:ndeLt. Auf diese Erläuterungen ,darf daher 
verwiesen werden. 

Die § § 2 bies 7 des vorliegenden Geset~en;t
wurfes ,entsprechen inhaltlich den Art. 1 hls 3, 
5 und 6 sowie 8 des Vertrages. 
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11. Besonderer Teil 

Zu § 1: 

Dre Worte "Staa:tsgrenze zwischen der Repu
blik Österreich unld ,der Sozialistischen Fö'dera
tiven Republik JUJgoslaw~en" und die Worte 
"Anlagen ZiUm Vertrag zwischen ... " müß,ten im 
vorj,i,e~enden Gesetzentwurf wiederholt verwen
det werden, AU6 gesetzes ökonomischen Gründen 
wurden hiefür B,egriffsbestimmungen geschaffen, 

Zu den §§ 2 und 3: 

Im Rahmen der "Ständigen ösoerreichisch
jugoslawische.nl Kommiss~on für die Mur" wurde 
in ,den Jahren 19<66 bis, 1968 ,die Ku ts<chenatza im 
B.ereich ,des politischen ß.ezirkes R<lidkerSlhurg 
vom GrenzsteLnpa:ar Nr, 502 im Grenzab
schnitt II bis zu ihrer EinmÜIl!dunig in die Mur 
(Ende des Grenzahschnlittes III) in einer Länge 
von 9'2 km ,reguliert und hiebei ihr L'auf wesent
lich begradigt, Nach dem Grenzurkul11!den<we,rk, 
da,s auf Grund des Staatsvertrages von Sai.nt-Ger
rruain ein intennaüonaIer Gl'enzregdungs,ausschuß 
in den J ahr,en 192.0 bis 1923 verfaßt hatlte, ver
lief die ös'tlerreichisch-jugoslawische Staatsgrenze 
zwische,n den Grenzzeich·en Nr. II/502 un,d 
Nr. III/ß2 überwiegend in der Mitte der Kut
schenitza, sodann zwischen den Grel1iZzeichen 
Nr, III/132 rund Nr, III/134 am ,rechten Uf,er dies 
Flusses U11Id' von dort schließlich, sich von der 
Kuts,ch'enitza l!lJach, Westen wendend, .auf dem 
Trockenen bis zum GrellJz~eichen Nr. lVII am 
1inlken Muruf,er. Nach Art, 4 Abs. 1 des Grenz
vertra.ges von 1965 ist die Staatsgrenze den ,durch 
die Regulierung bewirkten Veränderungen des 
Wa·sserlaufes, nicht gefolgt, sodaß sie der~eit zwi
schen den Greruz~ejmen Nr, II1502 u11Id Nr, III/ 
132 wiederholt das J:leguli:erte Flußbett schneidet, 
Damit wird a;ber nicht nur eine deutliche Sicht
barerha.1tung des GJ:1enzv;erlaufes unmÖtglich ge
macht, s011lder,n auch die Bewirtschaftung der 
nunmehr jens'eits Ides BachJbettes liegenden ös.ter
reichischen Grwndstücksteile äußerst erschwert, 
In Hinkunft soll daher ,die Staatsgrenze zwischen 
den Grenzzeichen Nr, II/502 und Nr. III/U2 
ausschließlich in der Mitte des- regulie1"teru Kut
schenitzabettes v;erla.uf,en. 

Die künfti:ge Gre11lzlinie 1m regu,lierten 
Kutsche11litza.b.ett ist durch ein Polygon gerader 
Li11lien bes1timmt, ,das sich der Mittellini'e des 
Flußbet:1Jes soweit wie möglich anschmiegt. Zu 
dieser mathema6schen Bestimmung der neruen 
Grenzlinie wu!1de das regulierte Kutsch,enitza
bett vermes,sen und in 458 Querprofile eingeteiLt, 
Die Bruchpunkte des Polygons sind als arithme
tisches' Mittel aus ,den Kool'dinaten zweier Profil
punkue .der unteren Ränder der Steinschüttung 
berechnet w01"den. Di.e Daten, oorch die die 
künftige Gr,enzlinie bestimmt ist, sind - ge-

trennt für dien betreffenden Tei,l des GrenzaJb
sch11littes II und! für den Gl1enzaihschrunt III - in 
den GrenzJbes,chre~bungen, .in· den Koortdi.naten
verzeichnissen und in,dJen Grenzplänen festgehal~ 
ten (An!1ag,en 1 bis 8 zlfm Vertra'g), 

D~e Verlegung ,der Staatsgrenze im Bereich der 
regulverterr K'Uts'meni1Jza h<lit auch eine' Knderung 
des soeiermärkischen LaJrudesgebietes, zur F,olg,e, 

Zu § 4: 

Im Art, 4 A:bs. 1 des bererts ,genannten Grenz
vertra.ges von 1965 wuJ:lde festgestellt, daß -
von der Grenzstrecke dier Mur .aJb.gesehen - die 
Staa.tsgr:enze diort, w,o sie seinerzeit der Grenz
regelungsausschuß in ,der Mitte eine~ GewäS6'e11S 
festlgelegt hatte, Idurch die ,damalig,e Lag,e der 
Mittellinie des Wasserkruf'es ohne Rücksicht auf 
späte1"e Veränderungen desseLben e11ldgültig be
stimmt ist, Dieser Grundsatz soll auch für 
die künftig .in der Mrtte des 1"egul~erten Kuts,che
ruitza,bettes verlaufende Sta,atsgrenze gelten, 

Zu § 5: 

Im Zuge des jugoslawischen Ausbaues zweier 
Fahrbahnen beim Straßen-Grenzübergang Spiel
feld wurde in den Jahren 1970 und 1971 der 
Kgydibach, dessen Mittellinie nach dem Grenz
urkundenwerk von 1923 zwischen den Grenz
steinen Nr. VIII/65 und Nr. VIII/70 dLe Staats
grenze bildete, vom jugoslawischen Wasserver
band Drau-Mur in einer Länge von 310 m 
reguliert und mit einem B,etongewölbe überdeckt. 
Durch die Verlegung der Staatsgrenze in die 
Mittellinie des regulierten Bachbettes wird nicht 
nur der G!1enzverlauf begradigt, sondern auch 
das derzeitige Ein~chneiden der Grenzlinie in 
die Straße beseitigt, Damit wird aber weiters 
de7 Grenzverlauf übersichtlicher und s'eine Ver
markung einfach,er. 

Die künftige Grenzlinie im regulierten und 
überdeckten nett des Kgydibaches wird - so 
wie die Gr,enzlinie im regulierten Bett der Kut
schenitza - durch ein Polygon gerader Linien 
bestimmt, das sich der Mittellinie des neuen 
Bachbettes so weit wie möglich anschmiegt. Die 
Daten,. durch die die künftige Grenzlinie be
stimmt ist, sind in der GrenzbeschreibuJ;lg, im 
Koordinatenver~eichnis und im Gr,enzplan fest
gehalten (Anlagen 10 bis 12 zum "'ertrag). 

Die "'erlegung der Staatsgrenze im Bereich des 
J:legulierten Kgydibaches hat gleichfalls eine Kn
derung des steiermärkischen Landesgebietes zur 
Folge, 

Zu § 6: 

Auf die Ausführungen zu § 4 wird verwiesen. 
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Zu § 7: 

Die von Bleiburg nach Dravograd führende 
Stlraß'e ~a.uf öster,rdchisclter Seite die Gutens:te.iner 
Landesstraße, auf jugoslawischer Seit.eeine Straße 
11. Ordnung) wurde im Jahre 1970 ausgebaut 
und hiebei im Bereich des Straßen-Grenzüber
ganges Grablach geringfügig verlegt. Diese Maß
nahmen bewirkten, daß nunmehr die Grenz-
1inie diJe Straßena.chse in einem sehr spitzen Wmkel 
schneidet. Das Land Kärnten und di,e Soziali
stische Republik Slowenien haben daher über
einstimmend vorgeschlagen, den Grenzverlauf 
in diesem Bereich so zu ändern, daß die Grenzlinie 
die Straßenachse möglichst senkrecht schneidet. 
Mit der vereinbarven Grenzänderung werden 
nicht nur eine besser,e Grenzkontrolle erreicht 
und Grenzzwischenfälte vermieden, sondern auch 
den beiden Vertragsstaaten die Möglichkeit ge
geben, ihre Gr,enz- und Zollkontrol1stellen dem 
heutigen Verkehr entsprechend auszubauen. Die 
Staatsgrenze verläuft in Hinkunft geradlinig 
zwischen den Grenzreichen Nr. XVIII/152 bis 
XIX/3 und ist gleichfalls durch eine Grenzbe
schreibung, 'ein Koordinatenverzeichnis und einen 
Grenzplan im Maßsta.b 1 : 250 mathematisch be
stimmt (Anlagen 14 bis 16 zum Vertrag). 

Die Verlegung der Staatsg,ren2le hat auch eine 
Knderung des Kärntner Landesgebietes zur Folge. 

Zu § 8: 

Das Inkrafttreten dieses Bundesverfassungsge
setzes muß primär davon abhängig gemacht wer
den, daß der am 29. Oktober 1975 in Wien 
unterzeichnete Vertrag zwischen der Republik 
österreich und der Sozialistischen Föderativen 
Republik Jugoslawien über Knderungen und 
Ergänzungen des Vertrages über die gemein
same Staatsgr,enze vom 8. April 1965 in Kraft 
tritt. Darüber hinaus ist aber zu beachten, daß 

innerstaatlich nach Art. 3 Abs. 2· B-VG über
einstimmende V'erfassungsgesetze des Bundes und 
des von den vereinbarten Gebietsänderungen be
troffenen Bundeslandes erforderlich sind. Es 
muß daher das Inkrafttr,eten der §§ 2 bis 6 
des vorliegenden Geset21entwurf.es auch von der 
Erlassung eines übereinstimmenden Verfassungs
gesetzes des Landes Steiermark und das Inkraft
tretlen des § 7 auch von der Erlassung eines 
überein~timmenden Verfassungsgesetzes des Lan
des Kärnten abhängig gemacht werden. 

Das dem Bund nach Art. 10 Abs. 1 Z. 2 B-VG 
zusvehende Recht, alle Staatsverträge abzuschlie
ßen, ist nach dem Gesagten bei 'einer vertrag
lichen Veränderung des Bundesg,ebi'etes, die zu
gleich Knderung eines Landesgebietles ist, ein
geschränkt. Es kann daher der 'gegenständliche 
Grenzvertrage~t dann ratifiziert und damit 
gemäß g,einem Art. 24 in Kraft gesetZt werden, 
wenn außer dem gegenständlichen Bundesver
fassungsgesetz auch die entsprechenden Landes
verfassungsgesetze der Länder Kärntlen und 
Steiermark beschlossen worden sind. Auf ana
loge Weise wurden ber,eits der österreichisch
jugoslawische Stammvertrag vom 8. April 1965 
sowie die Grenzverträge mit der Schweiz (BGBI. 
Nr. 331/1972), der CSSR (BGBI. Nr. 344/1975) 
und der BRD (BGBI. Nr. 490/1975) behandelt. 

Abs. 2 enthält die Vollzugsklausel. 

III. Vollziehungskosten 

Durch die Vollziehung des gegenständlichen 
B~ndesverfassungsgesetzes erwächst weder dem 
Bund noch den beteiligten Ländern Kärnten und 
Steiermark ein nennenswerter Sachaufwand. Die 
Vollziehung erfordert auch keine zusätzlichen 
Dienstposten der genannten Gebietskörper
schaften. 
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